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1107. Gemeindewesen (Zweckverband Schiessanlage Kohltobel)

1. Die Politischen Gemeinden Bauma, Wila und Wildberg gründeten
2001 einen Zweckverband für den gemeinsamen Bau und Betrieb einer
Schiessanlage im Kohltobel (vgl. RRB Nr. 1559/2001).

In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass die Schiessanlage am
geplanten Ort nicht erstellt werden kann. Damit kann der Verband sei-
nen Zweck (Bau und Betrieb einer Schiessanlage im Kohltobel) nicht
erfüllen. Die Verbandsgemeinden haben sich deshalb entschieden, den
Zweckverband aufzulösen.

Zwischen dem 4. und 9. Dezember 2008 haben die zuständigen Ge-
meindeorgane der Verbandsgemeinden der Auflösung des Zweckver-
bandes zugestimmt. Der Bezirksrat Pfäffikon hat bestätigt, dass gegen
die Gemeindebeschlüsse keine Rechtsmittel ergriffen wurden.

2. Die Auflösung des Zweckverbands Schiessanlage Kohltobel gibt zu
keinen Bemerkungen Anlass und ist deshalb zur Kenntnis zu nehmen.
Die Akten des Zweckverbands sind von der Sitzgemeinde Wila ins Ge-
meindearchiv zu überzuführen.

Auf Antrag der Direktion der Justiz und des Innern 
und der Sicherheitsdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Von der Auflösung des aus den Politischen Gemeinden Baum, Wila
und Wildberg bestehenden Zweckverbands Schiessanlage Kohltobel
per 31. Dezember 2008 wird Kenntnis genommen.

II. Die Akten des Zweckverbands sind von der Sitzgemeinde Wila ins
Gemeindearchiv zu überzuführen. Die Aufbewahrung richtet sich nach
Archivgesetz.

III. Mitteilung an die Gemeinderäte der Politischen Gemeinden
Bauma, 8494 Bauma, Wila, 8492 Wila und Wildberg, 8321 Wildberg, den
Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, sowie an die Sicher-
heitsdirektion und an die Direktion der Justiz und des Innern.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


